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Kultur ist jetzt nicht mehr gleich Freizeit. Das macht sich auch bei
Pandemiebeschränkungen künftig bemerkbar.
Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben mit der Verabschiedung des
Infektionsschutzgesetzes eine wichtige Entscheidung für den Kulturbereich getroffen. Der
Deutsche Kulturrat begrüßt, dass Kultureinrichtungen nun eigenständig im Gesetz
aufgenommen wurden und nicht mehr unter Freizeitgestaltung subsummiert werden.
Anders als zuerst geplant wurde im Infektionsschutzgesetz im § 28a „Besondere
Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2“ die Untersagung oder
Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Kultur und der Freizeitgestaltung
zuzurechnen sind nicht mehr in einen Topf geworfen. Im § 28a Ziffer 7 wurden die
Kultureinrichtungen nun eigenständig aufgenommen: „Untersagung oder Beschränkung von
Kulturveranstaltungen oder des Betriebs von Kultureinrichtungen“.
In der dazugehörigen Begründung heißt es nun: „Mit der neuen Nummer 7 wird ein eigenes
Regelbeispiel für Beschränkungen im Kulturbereich geschaffen. Die Untersagung und Be-
schränkung des Betriebs von Kultureinrichtungen oder von Kulturveranstaltungen sind ins-
besondere grundrechtsrelevant mit Blick auf die Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 des
Grundgesetzes, der die künstlerische Betätigung selbst („Werkbereich“), aber auch die
Darbietung und Verbreitung des Kunstwerks („Wirkbereich“) umfasst und damit auf Seiten
der Veranstalter wie auch der Künstlerinnen und Künstler selbst wirksam wird. Bei
Untersagungen oder Beschränkungen im Bereich der Kultur muss der Bedeutung der
Kunstfreiheit ausreichend Rechnung getragen werden. Beschränkungen insbesondere des
Wirkbereichs können in einer volatilen Pandemielage mit dem Ziel einer Reduzierung von
Infektionszahlen erforderlich sein, um den Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit
angemessen gewährleisten zu können.“
Kultureinrichtungen sind mehr als Freizeiteinrichtungen. Das wird mit der Entscheidung des
Deutschen Bundestages und des Bundesrates deutlich. Theater, Museen, Bibliotheken,
Konzerthäuser, Kinos u.a. sind viel mehr als reine Vergnügungsorte, es sind die Orte, an
denen Kunst, die nach unserer Verfassung (GG Art. 5, Abs. 3) unter besonderem Schutz steht,
präsentiert wird. In der Begründung steht nun der wichtige Satz: “Bei Untersagungen oder
Beschränkungen im Bereich der Kultur muss der Bedeutung der Kunstfreiheit ausreichend
Rechnung getragen werden.“
Künftige Einschränkungen für Kulturorte wegen der Pandemie müssen auf Grund der neuen
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Regelungen im Infektionsschutzgesetz von den Regierungen (Bund und Länder) begründet
werden.
Related Post

Änderungen zur
soziale Lage von
Kreativen

Anrecht auf
kulturelle Bildung

KSK bleibt bei 4,2 % „Mit Argumenten
gegen Hass und
Hetze“

    

https://www.tiefgang.net/?pdf=7429
https://www.tiefgang.net/mehr-als-freizeit/print/
https://www.tiefgang.net/?pdf=7429

